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September 1946 No. 9 Laufende No. 175 1 7. Jahrgang Erscheint monatlich

Vom Umgänge mit Entwidklungsgeliemmten
Vortrag von A.Bircher, Blindenheim Spiez, gehalten an der Tagung des V.S.A. AIai 1946

Vor mehr als 150 Jahren hat ein gewisser
Freiherr von Knigge ein Buch geschrieben:
« V o m U m gange mit M e n s c h en». Es
ist so etwas wie ein bald sagenhafter, lückenloser

Kommentar darüber, wie man sich in
jedem Einzelfalle zu verhalten habe, wenn man
zu der anständigen Gesellschaft gezählt werden
wolle.

Fürchten Sie nun nicht, dass ich Ihnen nach
diesem berühmten Muster eine Art Speziallehr-
buch über den Umgang mit Entwicklungshemm-
ten vortragen wolle. Knigge stellte starre Regeln
für den Verkehr unter Normalmenschen auf.
Wir müssen zum vorneherein auf solche Regeln
verzichten, schon deshalb, weil unter dem
Sammelnamen «Entwicklungsgehemmte» die
verschiedensten körperlich oder geistig Gebrechlichen

zu verstehen sind, die mit oft ganz
entgegengesetzten Mängeln belastet, durchs Leben
wandern müssen. Was dem einen an Lebensart
nottäte, würde der andere kaum verstehen
können.

Ich möchte zu diesem weitschichtigen Thema
nur einige Gedanken äussern und damit zum
Nachdenken in schwierigen Einzelfällen
anregen.

Ich gehe davon aus, dass alles menschliche
Zusammenleben und Zusammenarbeiten darauf
beruht, dass man sich gegenseitig versteht
und verstehen will. Das ist nicht immer leicht
und selbstverständlich, wenn es auch in vielen
Fällen spontan und ohne weiteres Dazutun
zustande kommt. Oft braucht es aber dazu, dass
man sich gegenseitig versteht, einer besondern
Anstrengung, wenigstens von einer Seite her.

Das Geschäft des Erziehens ist eine besondere
Art des Umgangs mit Menschen. Als Erzieher
wissen wir, dass bei unserem Berufe ein grosses
Mass von gegenseitigem Verständnis unerläss-
lich ist. Wenn schon der Erzieher normaler
Jugend im Verstehenwollen meist vorangehen

muss und nicht warten kann, bis ihn die Kinder
von sich aus verstehen wollen, so ist das bei der
Erziehung entwicklungsgehemmter Kinder in
noch viel höherem Masse der Fall. Anormale
Kinder kommen uns im allgemeinen weniger
entgegen als normale Kinder.

Es ist die erste, sittliche und intellektuelle
Anstrengung des Erziehers und Lehrers, diese
Jugend zu verstehen. Er muss die Gründe erforschen

und erfühlen, warum sie gerade so
gewachsen und geworden ist. Das erfordert viel
Einzelbeobachtungen, Vergleiche mit ähnlichen
Fällen und Nachforschungen in der Geschichte
des Kindes- Wenn wir uns so um das Einzelkind

kümmern schaffen wir ganz von seihst
eine Atmosphäre des Verstehens, indem wir
mehr und mehr einem Bekannten gegenüberstehen.

Das Gefühl des Verstandenseins weckt
Vertrauen im Kinde und dieses wiederum ist
die unentbehrliche Grundlage jeder erzieherischen

Beeinflussung. Was macht es dem Kinde
schon aus, wenn es weiss, dass wir sein Elternhaus

persönlich besucht haben und es mit uns
über öertlichkeiten und Menschen darin, als
beiden Seiten bekannt, plaudern kann! Es isl
damit ein Bindeglied zwischen dem Einst und
Jetzt geschaffen- Je grösser und gefestigter das
Vertrauen ist, um so mehr haben unsere
Bemühungen, das Kind zu lenken, Aussicht auf
Erfolg. Je echter und wahrer das Vertrauen ist,
um so mehr wird es den Krisen standhalten,
die immer dann entstehen, wenn wir an den
Schüler Forderungen stellen müssen, die ihm
vorerst unangenehm oder noch nicht verständlich

sind.
Wenn wir vom entwicklungsgehemmten Kinde

sprechen, so denken wir unwillkürlich an
das Anstaltskind. Denn, je gehemmter ein Kind
in seinen körperlichen oder seelischen Fälligkeiten

ist, desto eher wird es aus dem Elternhause

oder der Pflegefamilie weggenommen

117


	[Impressum]

